
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/7/12 89/16/0176
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §82 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 468;

Rechtssatz

Gibt es keinen Zweifel über den Stand der Vertretungsbefugnis des Vertreters des AbgP>, besteht für die Behörde kein

Anlaß, gemäß § 82 Abs 1 zweiter Fall BAO auf Kosten des AbgP> beim zuständigen Bezirksgericht (P>egschaftsgericht)

die Bestellung eines Abwesenheitskurators zu beantragen.
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